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Regierungsratsbeschluss 
  

RRB Nr.: 611/2021 

Datum RR-Sitzung: 19. Mai 2021 

Direktion: Sicherheitsdirektion 

Geschäftsnummer: 2018.RRGR.546 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

  

Analyse und Umsetzung der Istanbul Konvention – Bericht und Massnahmen 

 
Der Regierungsrat beschliesst:  
 
1. Der Bericht «Analyse und Umsetzung der Istanbul Konvention» wird genehmigt. 
2. Die zuständigen Stellen werden mit der Umsetzung der Massnahmen ohne Kostenfolgen zur Verbes-

serung des Schutzes vor Gewalt gegen Frauen und Kinder und häuslicher Gewalt beauftragt.  
3. Die zuständigen Stellen werden mit der Prüfung der Massnahmen mit Kostenfolgen beauftragt. Sie 

informieren den Regierungsrat bis Ende 2023 über die Prüfungsergebnisse.  
4. die Konsultativgruppe Häusliche Gewalt mit dem Monitoring und der Berichterstattung über die Um-

setzung der Massnahmen zu beauftragen. 
 
 
 
 Im Namen des Regierungsrates 
  
 

 
  
 Christoph Auer 

Staatsschreiber 
Verteiler 
‒ Alle Direktionen 
‒ Staatskanzlei 
 
Beilagen 
‒ Bericht «Analyse und Umsetzung der Istanbul-Konvention» 


